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17. Verordnung: Tierärzdiche Untersuchungsgebühren; ftnderung 

17. „für ein Kraftfahrzeug (Waggon) , .. 200,- S 
für einen Anhänger . . . . . . . . . . . . . . 135,- S" 

Verordnung des Landeshauptmannes vom 
28. Juni 1976, mit der die Verordnung 3. Im Abs. 1 des § 2 haben die lit. A bis E 
des Landeshauptmannes über tieriirztlidie zu lauten: 

Untersuchungsgebühren geändert wird : „A) Für die Vieh- und Fleischbeschau (tier-
. : ärztliche Untersuchung vor und na<h der 

Auf Grnnd der §§ 11 und 13 des Gesetzes .be- Schlachtung einschließlich der bakteriologis<hen 
treffend die Abwehr und Ttl!l?ng von Tier- Untersuchung, jedoch ohne Trichinensdi.au): 
seu<hen, RGBI. Nr. 177/1909, m der Fassung ) · städ . eh Schi <hth"f 
der Bundesgesetze BGB!. II Nr. 348/1934, BGB!. a in '" en a 0 en: 
Nr. 441/1935, BGB!. Nr. 128/1954 und BGBI. für Rinder im Alter von über 
Nr. 331i1971, wird verordnet: 6 Wochen je Tier . . . . . . . . . . . . 12,- S 

Artikel 1 

Die Verordnung des Landeshauptmannes vom 
28. März 1967, LGB!. für Wien Nr. 20, über 
tierärztliclie Untersuchungsgebühren in der Fas~ 
sung der Verordnungen des Landeshauptmannes, 
LGBI. für Wien Nr. 14/1972 und LGBI. für 
Wien Nr. 23/1975, wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 1 des § 1 haben die lit. a und b 
zu lauten; 

1 
, 

„a) auf dem Zentralviehmarkt und 
in den städtisdten Schladtthöfen: 
für Rinder im Alter von über 
6 Wo<hen ................. . 
für Einhufer im Alter von über 
6 Wochen .... „ ..... „ ..•.. 

für Rinder und Einhufer im 
Alter bis zu 6 Wochen sowie 
Sdtweine ................... . 
für Schafe und Ziegen ....... . 
für Lämmer, Kitze und Ferkel 

b) in allen anderen Ein· oder Aus
ladestellen: 
für Rinder und Einhufer im 
Alter von über 6 Wodten .... 
für Rinder und Einhufer ·im 

4,505 

4,-S 

2,50 s 
0,9oS 
0,45 s 

22,-S 

Alter bis zu 6 Wo<hen , . . . . . . . 8,- S 
für Schweine . . . . . . . . . . . . . . . . 17,- S 
für Ferkel . „ .. „ „ „ „ • „ „ 6,- S 
für Schafe, Ziegen, Kitze und' 
Lämmer ........ , ........ , . . 4,- S 
für Geflügel , .......... , . . . . Ol40 S" 

für Pferde, Maultiere, Maulesel 
und Fohlen über 150 kg Lebend-
gewi<ht je Tier . „ . „ .•..• „ . 12,- S 
für Fohlen bis zu einem Lebend-
gewicht von 150 kg, Esel und 
?<hweine je Tier „ •.••... „ .•• 

für Rinder im Alter bis zu 
6 Wo<hen, S<hafe und Ziegen je 
Tier ........................ . 
für Kitze, Lämmer und Ferkel 
je Tier ..................... . 
für Geflügel je kg „ . „ „ „ .. . 

b) außerhalb der städtis<hen 
Schladtthöfe: 
für Rinder und Einhufer im 
Alter von über 6 Wochen je Tier 
für Rinder und Einhufer im 
Alter bis zu 6 W o<hen je Tier .. 
für Schweine je Tier ......... . 
für Ferkel je Tier . „ „ .... „ . 

für Schafe und Ziegen je Tier .. 
für Lämmer und Kitte je Tier 

7,505 

4,-S 

1,80 s 
0,18 s 

60,-S 

17,-S 
40,-S 
8,-S 

11,-S 
5,-S 

B) Für eine bakteriologische Fleischunter
suchung (Abs. 3) . „ „ „ „. „ „ „ .. 110,- S 

C) Für die von einer Partei beantragte Über
prüfung eines Guta<htens im Rahmen der Vieh
und Fleisdtbesdiau, wenn das zu überprüfende 
Gutachten bestätigt wird .......... 110,- S 

D) Für die überbeschau von allem in das Gec 
biet der Stadt Wien in rohem~ zubereitetem 
odet verarbeitetem Zustand eingeführten und 
zum gewerbsmäßigen Verkauf oder zur gewerbs-

2. Im Abs. 2 des § 1 haben die beiden Gebüh- mäßigen Verarbeitung bestimmten Fleisch von 
renansätze zu tauten: : Schlacht- oder Stedivieh sowie von Därmen: 
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